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 KR.Nr. AD 0009/2021 (KR) 

Dringlicher Auftrag Markus Ammann (SP, Olten): Virtuelle Sitzungsteilnahme im 

Kantonsrat (27.01.2021)  

Stellungnahme der Ratsleitung 

  

1. Auftragstext 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die zeitlich beschränkte rechtliche Möglichkeit zu schaf-
fen, damit Kantonsräte und Kantonsrätinnen in Zeiten einer Pandemie trotz ärztlich oder be-
hördlich verordneter Quarantäne oder Isolation virtuell («in Abwesenheit») am Ratsbetrieb teil-
nehmen und abstimmen können. Er prüft zudem, wie weit die Anforderungen für die virtuelle 
Teilnahme auch auf zugehörige Risikogruppen ausgeweitet werden können. 

2. Begründung 

Die Entwicklung der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass aufgrund von Quarantäne- oder Iso-
lationsanordnungen oder der Risikodisposition Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihr Dis-
kussions- und Stimmrecht im Kantonsparlament (wegen einer gesetzlichen Anordnung) nicht 
wahrnehmen können oder (aufgrund ärztlicher oder behördlicher Empfehlungen) wollen. 

Es ist demokratiepolitisch fragwürdig, wenn wegen administrativen Anordnungen und/oder 
eindringlichen behördlichen oder gesundheitlichen Empfehlungen ein Teil von – möglicher-
weise auch gesunden – gewählten Mitgliedern des Kantonsrats ihre Rechte und Pflichten nicht 
wahrnehmen darf oder kann. 

Es soll für die Dauer von solchen Anordnungen eine zeitlich befristete Möglichkeit geschaffen 
werden, damit auch Mitglieder des Kantonsrats in Isolation oder Quarantäne, ggf. auch auf 
Grund der Abwesenheit wegen ihrer Risikodisposition, ihre Stimme weiterhin abgeben können. 

Die Debatte kann bekanntlich via Video verfolgt werden, ggf. ist eine nicht zeitversetzte Über-
tragung für die Betroffenen zu evaluieren. Damit ist auch die Kenntnis allfälliger neuer Abstim-
mungsfragen (z.B. Ordnungsanträge) und des Debattenverlaufs gegeben. 

Zur Teilnahme soll deshalb entsprechend ein sicheres Fernabstimmungssystem eingerichtet wer-
den, um sicherzustellen, dass das betroffene Kantonsratsmitglied persönlich abstimmt. 

3. Stellungnahme der Ratsleitung 

Der vorliegende Vorstoss betrifft den Kantonsrat in eigener Sache, weshalb dessen Beantwor-
tung gestützt auf § 10 Absatz 1 Buchstabe d) des Kantonsratsgesetzes1 in den Zuständigkeitsbe-
reich der Ratsleitung fällt. 

Nach geltender Gesetzgebung ist das Recht zur Teilnahme an Beratungen und Abstimmungen 
in Parlamenten an die physische Präsenz vor Ort geknüpft2. Eine Mitwirkung an einem Kantons-
ratsbeschluss via Fernabstimmungssystem ist somit nach heutigem Recht nicht zulässig. 

 ________________  

1 Kantonsratsgesetz vom 24. September 1989 (BGS 121.1). 
2 §§ 4 f. Kantonsratsgesetz; §§ 6 Abs. 1 und 41 des Geschäftsreglements vom 10. September 1991 (BGS 121.2). 
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Dadurch kann in Krisen- und Pandemiesituationen die parlamentarische Handlungsfähigkeit ge-
fährdet sein: Ist mehr als die Mehrheit der Kantonsräte und Kantonsrätinnen an einer Sitzungs-
teilnahme vor Ort verhindert, ist die Beratungs- und Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben3 
und die parlamentarische Arbeit muss unterbrochen werden. Demokratiepolitisch problematisch 
ist auch bereits das Fehlen eines Grossteils der Ratsmitglieder, weil damit die Legitimation von 
Beschlüssen nicht mehr gegeben ist – insbesondere, wenn von der Abwesenheit bestimmte poli-
tische, gesellschaftliche oder regionale Gruppierungen einseitig betroffen sind. 

Diese Problematik hat in jüngster Zeit verschiedene Parlamente dazu veranlasst, Anpassungen 
ihrer Rechtsgrundlagen in die Wege zu leiten. Dabei wurden folgende Lösungsansätze disku-
tiert: 

• Hybride Sitzungen mit der Möglichkeit der Fernteilnahme, beschränkt auf Abstimmun-
gen (Nationalrat4; Landrat BL5) 

• Hybride Sitzungen mit uneingeschränkter Fernteilnahmemöglichkeit (Abstimmungen, 
Antragstellung, Rederecht; Grosser Rat FR6, Grosser Rat BE7) 

• Ausschliesslich virtuell durchgeführte Sitzungen (Grosser Rat Aargau8, einzelne kommu-
nale Parlamente [insbesondere: Stadt Olten]9, Parlamentskommissionen) 

• Stellvertreter-System durch physische Teilnahme von Ersatzmitgliedern der gleichen Liste 
(Grand Conseil GE, Grand Conseil NE, Parlement jurassien, Grosser Rat VS, Grosser Rat 
GR)10 

• Festhalten an physischen Sitzungen «extra muros» mit Schutzkonzept und Ablehnung 
der Fernteilnahme- oder Stellvertretungsmöglichkeit (Kantonsrat Zürich)11 

Gemeinsam bei den Vorschlägen ist, dass die Fernteilnahme nur als Ausnahme unter eng um-
schriebenen Voraussetzungen und nur in wenigen Notsituationen möglich sein soll. In den Ant-
worten zu diesen Vorstössen wird jeweils ausgeführt, dass der persönliche und direkte Aus-
tausch vor Ort zum Wesen des Parlaments gehört, virtuelle Parlamentssitzungen ineffizient oder 
technisch fehleranfällig werden könnten12. 

Unterschiedlich ist der Stand der Umsetzung dieser Vorschläge in den einzelnen Gemeinwesen, 
was auf zwei Faktoren zurückzuführen ist: Vorhandene Notgesetzgebungskompetenz der Parla-
mente und bestehende technische Infrastruktur. 

Über die Kompetenz, für sich selbst Notrecht zu erlassen, verfügen nur die Parlamente im Bund 
und im Kanton Freiburg. Die kommunalen Parlamente wiederum können sich auf von der kan-
tonalen Exekutive erlassenes Notrecht im Bereich der Gemeindegesetzgebung stützen. Dies ist 
der Grund, weshalb eine virtuelle Sitzungsteilnahme bisher nur in Gemeinwesen besteht, wo sie 
mittels Notrecht eingeführt werden konnte (Nationalrat, Grosser Rat FR, Gemeindeparlamente). 
An den meisten Orten, wo eine Änderung nur auf dem ordentlichen Gesetzgebungsprozess 
durchgeführt werden kann, konnten deshalb für die aktuelle Covid-19-Pandemie noch keine 
«virtuellen Teilnahmemöglichkeiten» geschaffen werden. 

Eine entscheidende Rolle spielt daneben auch die technische Infrastruktur, die für Teilnahme- 
und Abstimmungssysteme zur Verfügung steht: Angehörige der Bundesversammlung verfügen 
über ein eigenes Notebook des Bundes, welches eine gesicherte Verbindung, eine unmittelbare 
Anbindung ans Abstimmungssystem und eine Authentifizierung mittels Smartcard ermöglicht13. 

 _______________  

3 § 5 Kantonsratsgesetz; § 41 Geschäftsreglement. 
4 Art. 10a des Bundesgesetzes über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 (ParlG; SR 171.10).  
5 Vernehmlassung zur Änderung des Landratsgesetzes betreffend Abstimmungen in Abwesenheit bei Krisensituationen vom 3. 

Februar 2021. 
6 Gesetz über die Teilnahme an den Arbeiten des Grossen Rates von zuhause aus während der COVID-19-Pandemie vom 17. No-

vember 2020 (SGF 821.40.15). 
7 Motion «Digitales Parlament 2.0» vom 2. Juni 2020 (Vorstoss-Nr. M 125-2020). 
8 Motion GLP-Fraktion vom 8. September 2020 betreffend Schaffung der rechtlichen Möglichkeiten zur Abhaltung von digitalen 

Grossratssitzungen (Geschäfts-Nr. 20.229). 
9 Verordnung 2 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus (CorGeV 2; BGS 102.2) 
10 Vgl. Antwort des Büros des Grossen Rates BE zu M 071-2020 «Stellvertretungssystem für den Grossen Rat» vom 11.3.2020. 
11 Auszug aus dem Protokoll der Geschäftsleitung des Kantonsrats des Kantons Zürich, Sitzung vom 2. Juli 2020, zum Postulat 

«Virtueller Kantonsrat», KR-Nr. 115/2020. 
12 Antwort des Regierungsrates AG vom 25. November 2020 zur Motion der GLP-Fraktion Nr. 20.229 vom 8. September 2020. 
13 Auskunft Kilchenmann AG Bern an die Parlamentsdienste Solothurn vom 29. Januar 2021. 
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Wo solche technische Lösungen fehlen, muss auf externe Dienstleister/Innen zurückgegriffen 
werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist14.  

Besteht zudem keine Einbindungsmöglichkeit an ein bestehendes elektronisches Abstimmungs-
system, hat sich die Kontrolle der korrekten Stimmabgabe als wenig praxistauglich – und wie 
der Fall Olten gezeigt hat – auch als fehleranfällig erwiesen: Die Abstimmung kann nur per Na-
mensaufruf durchgeführt werden, wobei die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler mittels 
Video- / Tonidentifikation die korrekte Stimmabgabe zu prüfen haben15. 

Dieser technische wie auch organisatorische Aufwand hat den Bund und einzelne Kantone dazu 
bewogen, die Möglichkeit «virtuelle Sitzungsteilnahme» nicht sofort, sondern in Zusammen-
hang mit laufenden Digitalisierungsprojekten und in Berücksichtigung der dannzumal vorhan-
denen technischen Möglichkeiten einzuführen16. 

Auch im Kanton Solothurn sprechen gewichtige Gründe gegen eine sofortige Einführung der 
Möglichkeit «virtuelle Sitzungsteilnahme»: 

• Auch im Kanton Solothurn steht die Notrechtsgesetzgebungskompetenz nur dem Regie-
rungsrat zu. Weil die bisherige Anwesenheitsquote von Kantonsratssitzungen hoch war 
und der bisherige physische Parlamentsbetrieb gut funktioniert hat, dürften die Voraus-
setzungen zum Erlass einer regierungsrätlichen Notverordnung gemäss Art. 79 Abs. 4 
KV17 nicht gegeben sein, da weder eine eingetretene oder unmittelbar drohende Stö-
rung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vorliegt. Zudem würde eine solche Ver-
ordnung spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dahinfallen und somit keine dauerhafte 
Lösung des Anliegens ermöglichen. 

• Aufwand und Kosten für die Installation eines sicheren Fernabstimmungssystems sind in 
der aktuellen Situation mit auswärtigen Sessionen ziemlich hoch, weil hierzu eine neue 
Software angeschafft werden müsste und zudem zusätzliche technische Infrastruktur vor 
Ort aufgebaut werden müsste – oder alternativ müsste, analog der Stadt Olten, jeweils 
auf teure Dienstleistungen Dritter zurückgegriffen werden. Hingegen liesse sich das be-
stehende Abstimmungssystem im Kantonsratssaal ohne grösseren Aufwand für eine 
Fernteilnahme mit Abstimmungs- und Wortteilnahme erweitern, verfügt doch der beste-
hende Vertragspartner bereits über Erfahrung und Produkte in diesem Bereich18. 

• Im Kantonsrat sind Vorstösse zur Digitalisierung des Ratsbetriebs19 und zur Änderung der 
Kantonsratsgesetzgebung20 hängig; auch arbeiten die Ratsleitung und die Parlaments-
dienste an einem Projekt eines Ratsinformationssystems, wo insbesondere auch techni-
sche Grundlagen evaluiert werden sollen, die auch für eine «virtuelle Teilnahme» rele-
vant sind (z.B. Remote-Zugriff über gesicherte vpn-Verbindung). Insoweit empfiehlt sich 
eine Koordination mit diesen laufenden Projekten und Behandlung als «Gesamtpaket». 

In diesem Sinne unterstützt die Ratsleitung den vorliegenden Vorstoss, wird damit die Krisen- 
und Pandemiefestigkeit und somit die Handlungsfähigkeit des Parlaments auch in künftigen 
Notlagen (Schwere Naturkatastrophen, Pandemien, Krankheiten, etc.) sichergestellt. Hingegen 
sollte die Umsetzung und Schaffung der rechtlichen und technischen Grundlagen – analog dem 
Vorgehen im Bund und in anderen Kantonen – mit den laufenden Gesetzgebungs- und Digitali-
sierungsprojekten erfolgen. 
  

 ________________  

14 Gemäss Auskunft von Markus Dietler, Stadtschreiber Olten, an die Parlamentsdienste Solothurn vom 15. Januar 2021 kosten 
zwei Sitzungen à 4 Stunden CHF 20'000.00. 

15 Auskunft von Markus Dietler, Stadtschreiber Olten, an die Parlamentsdienste Solothurn vom 15. Januar 2021. 
16 Stellungnahme des Büros des Nationalrats vom 10. September 2020 zur Motion Binder-Keller Nr. 20.3904 «Dringliche Schaf-

fung der gesetzlichen Grundlagen für die virtuelle Teilnahme an Parlamentssitzungen»; Parlamentarische Initiative Brunner 
Nr. 20.423 «Situationsgerechte Flexibilisierungsmöglichkeiten für Parlamentsbetrieb in aussergewöhnlichen Umständen» 
vom 29. Mai 2020; Parlamentarische Initiative Christ Nr. 20.425 «Schaffung der rechtlichen Grundlagen für einen digitalen 
Parlamentsbetrieb respektive die digitale Teilnahme am physischen Betrieb» vom 6. Mai 2020; Antwort des Büros des Gros-
sen Rats vom 9. November 2020 zur Motion M 125-2020 «Digitales Parlament 2.0» vom 2. Juni 2020; Antwort des Regie-
rungsrates AG vom 25. November 2020 zur Motion der GLP-Fraktion Nr. 20.229 vom 8. September 2020. 

17 Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1). 
18 Auskunft Kilchenmann AG Bern an die Parlamentsdienste Solothurn vom 29. Januar 2021; Flyer «Ratsversammlungen im Re-

mote- oder Hybridbetrieb» der Kilchenmann AG Bern. 
19 Auftrag Markus Ammann (SP, Olten): Elektronisches Einreichen von Vorstössen vom 25. Juni 2019 (A 101/2019); Auftrag Frak-

tion CVP/EVP/glp: Modernisierung und Digitalisierung der politischen Gremien im Kanton Solothurn (A 220/2020). 
20 Auftrag Fraktion FDP.Die Liberalen: Klärung der Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen der Staatskanzlei und den Parla-

mentsdiensten (A 105/2020). 
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4. Antrag der Ratsleitung 

Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut:  

Es sind im Rahmen der laufenden Gesetzgebungs- und Digitalisierungsprojekte die rechtlichen 

und technischen Grundlagen zu schaffen, um in Krisensituationen betroffenen Kantonsräten 

und Kantonsrätinnen die Teilnahme am Ratsbetrieb und bei der Beschlussfassung zu ermögli-

chen. Diese Möglichkeit soll insbesondere in Pandemiezeiten Personen offenstehen, die sich in 

ärztlich oder behördlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden oder für die eine phy-

sische Präsenz vor Ort nachgewiesenermassen eine Gefährdung der Gesundheit darstellt. 

 

 

 

 

Markus Ballmer 

Ratssekretär 
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